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Vorwort

Mit dem Hinweisgeberschutzgesetz betritt Deutschland gesetzgeberisches Neuland. 
Erstmals wird – veranlasst durch die Richtlinie der Europäischen Union zum Schutz 
von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden – ein Ordnungs- und 
Handlungsrahmen vorgegeben, den Unternehmen einhalten müssen, um ein geordne
tes System zur Abgabe und Entgegennahme von Hinweisen zur Verfügung zu stellen, 
die auf Missstände aufmerksam machen. Ziel dieser Regelungen zum sogenannten 
Whistleblowing ist es, Hinweisgeber besser zu schützen sowie potenziellen Hinweis
gebern einen attraktiven und geschützten Rahmen zur Verfügung zu stellen, in dem 
diese ihre Hinweise abgeben können. Hintergrund dessen ist die Überzeugung, dass 
es dem öffentlichen Interesse dient, wenn Hinweisgeber auf Missstände hinweisen 
können, die ansonsten nicht oder erst später aufgedeckt würden.

Dass die Bundesrepublik Deutschland die EU-Richtlinie erst nach Ablauf der hierfür 
vorgesehenen Frist umgesetzt hat, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass das 
Gesetzgebungsvorhaben inhaltlich umstritten war. Zum einen wurde befürchtet, dass 
der administrative Aufwand und die Kosten für die Unternehmen überbordend wür
den. Zum anderen wurde vorgebracht, dass der Schutz von Hinweisgebern doch 
nicht optimal ausgestaltet sei und insbesondere Schutzlücken in den Bereichen be
stünden, in denen das Hinweisgeberschutzgesetz sachlich nicht anwendbar ist. Wahr
scheinlich sind beide Befürchtungen unbegründet. Dennoch wird man sehen müssen, 
wie sich das Gesetz künftig bewährt.

Mit diesem Einführungsband soll ein Handbuch für die Praxis zur Verfügung gestellt 
werden, um Unternehmen und Behörden den Überblick über die anwendbaren Vor
schriften zu erleichtern und die Umsetzung und die Einführung von Hinweisgeber
schutzsystemen zu begleiten. Zugleich soll Beratern verdeutlicht werden, welche Ge
sichtspunkte des Hinweisgeberschutzgesetzes in der Praxis zu beachten sein werden.

Köln, im Juni 2023 Martin Reufels

Laura Soltysiak
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Um dem Ziel der HinSch-RL gerecht zu werden, möglichst viele Personen unter 
den Schutz des Hinweisgeberschutzrechts zu stellen,1 weist das HinSchG einen sehr 
weiten persönlichen Anwendungsbereich auf, der neben der hinweisgebenden Person 
selbst auch Personen erfasst, die Gegenstand der Meldung oder Offenlegung von 
Informationen über Verstöße im sachlichen Anwendungsbereich des HinSchG sind, 
sowie weitere im Folgenden näher beleuchtete Personengruppen einschließt, die im 
Zusammenhang mit einer Meldung oder Offenlegung stehen.

Hinweisgebende Personen
Das Hinweisgeberschutzgesetz regelt den Schutz von natürlichen Personen, die im 
Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld einer beruflichen Tä
tigkeit Informationen über Verstöße (→ § 4 Rn. 7) erlangt haben und diese an die 
nach diesem Gesetz vorgesehenen Meldestellen melden oder offenlegen (§ 1 Abs. 1 
HinSchG; → § 5 Rn. 2 und → § 6 Rn. 1 ff.). Diese Personen werden als hinweisge
bende Personen bezeichnet.

Bislang galten für Arbeitnehmer, welche einem Unternehmen oder einer Behörde – 
unter Umständen nur vermeintliche – Gesetzesverstöße meldeten, die allgemeinen Re
gelungen, insbesondere das Rücksichtnahmegebot des § 241 Abs. 2 BGB.2 Dieses for
dert im arbeitsrechtlichen Kontext vor allem die Rücksichtnahme auf die Interessen 
des Arbeitgebers, welche im Fall von Missständen oder Straftaten im Unternehmen 
vorrangig in einer internen und vertraulichen Handhabung und Lösung liegen. Ande
rerseits stehen diese Interessen des Arbeitgebers dem Interesse des Arbeitnehmers – 
und unter Umständen der gesamten Gesellschaft – an der Aufklärung und Aufde
ckung dieser Missstände und Straftaten gegenüber.3 Gerade die externe Meldung von 
Straftaten durch einen Arbeitnehmer konnte bisher als Verstoß gegen das Rücksicht

§ 3

A.

1 Vgl. Erwägungsgründe 37, 38, 39 und 40 RL (EU) 2019/1937.
2 Jauernig/Mansel BGB § 241 Rn. 10.
3 Küttner Personalbuch 2023/Kania Whistleblowing Rn. 2.
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nahmegebot gewertet werden und aus diesem Grund insbesondere arbeitsrechtliche 
Repressalien bis hin zur Kündigung nach sich ziehen.4

Natürliche Personen
Das HinSchG schützt als hinweisgebende Personen nur natürliche Personen, nicht 
jedoch juristische Personen wie beispielsweise Aktiengesellschaften oder GmbHs. 
Eine Meldung oder Offenlegung kann bei juristischen Personen allerdings jeweils von 
einer natürlichen Person, die die juristische Person vertritt, also zB dem Geschäftsfüh
rer, vorgenommen werden. In diesem Fall ist wiederum eine natürliche Person der 
Verfasser der Meldung, sodass der Schutz als hinweisgebende Person einschlägig sein 
kann.

Generalklausel
Der persönliche Anwendungsbereich des HinSchG ist – wie auch derjenige der 
Whistleblower-Richtlinie (vgl. Art. 4 RL (EU) 2019/1937) – weit gefasst, um einen 
möglichst weitreichenden Schutz von Hinweisgebern im beruflichen Kontext zu ge
währleisten. Von der HinSch-RL werden neben Arbeitnehmern im Sinne von Art. 45 
Abs. 1 AEUV und Beamten (Art. 4 Abs. 1 lit. a RL (EU) 2019/1937) auch Selbststän
dige (Art. 4 Abs. 1 lit. b RL (EU) 2019/1937), Mitarbeiter von Lieferanten (Art. 4 
Abs. 1 lit. d RL (EU) 2019/1937) und Personen, die bereits vor Beginn ihres Arbeits
verhältnisses Kenntnis von Verstößen erlangt haben (Art. 4 Abs. 3 RL (EU) 
2019/1937) oder nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses Informationen zu Ver
stößen erhalten (Art. 4 Abs. 2 RL (EU) 2019/1937), erfasst. Damit sind alle Personen
gruppen eingeschlossen, die im beruflichen Kontext Informationen zu Verstößen er
langen können.

Der persönliche Anwendungsbereich des § 1 Abs. 1 HinSchG ist als weite General
klausel zu verstehen. Diese soll auch Personengruppen wie Selbstständige, Praktikan
ten, Freiwillige und Organmitglieder, wie etwa Aufsichtsratsmitglieder einer Aktien
gesellschaft, umfassen.5 Über den klassischen Arbeitnehmerbegriff hinaus, werden 
demnach alle möglichen Personengruppen, die im Zusammenhang mit ihrer berufli
chen Tätigkeit Informationen zu Verstößen in Unternehmen oder Behörden erhalten 
können, unter den Schutz des HinSchG gestellt.

Ebenso wie von der HinSch-RL vorgesehen, beginnt und endet der persönliche 
Schutz des HinSchG außerdem nicht erst mit Beginn und Abschluss des Arbeitsver
hältnisses, sondern gilt schon während des Bewerbungs- bzw. Einstellungsverfahrens 
sowie weiterer vorvertraglicher Verhandlungen.6 Dem wird durch die Wendung „im 
Vorfeld einer beruflichen Tätigkeit“ in § 1 Abs. 1 HinSchG Rechnung getragen. Über
dies entfaltet das HinSchG in dem Sinne Nachwirkung, dass bereits aus dem Beschäf

I.

II.

4 Küttner Personalbuch 2023/Kania Whistleblowing Rn. 2; beispielhaft: BAG 4.7.1991 – 2 AZR 80/91, BeckRS 
1991, 30738133.

5 BT-Drs. 20/3442, 56.
6 BT-Drs. 20/3442, 56.

A.  Hinweisgebende Personen
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tigungsverhältnis ausgeschiedene Arbeitnehmer weiterhin geschützt werden, wenn sie 
eine Meldung oder Offenlegung tätigen.7

Im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit
Nach § 1 Abs. 1 HinSchG müssen die Informationen, die die hinweisgebende Person 
weitergibt, ferner im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit stehen. Nach 
der Gesetzesbegründung soll die Begrifflichkeit des „Zusammenhangs mit der berufli
chen Tätigkeit“ hierbei weit verstanden werden, sodass nicht nur das formale Ar
beits- und Dienstverhältnis der betreffenden Person gemeint ist.8 Vielmehr ist ein Zu
sammenhang mit der beruflichen Tätigkeit bereits dann zu bejahen, wenn laufende 
oder auch frühere berufliche Tätigkeiten betroffen sind und eine hinweisgebende Per
son Repressalien ausgesetzt sein könnte, wenn sie erlangte Informationen über Ver
stöße melden würde.9 Geschützt wird damit beispielsweise auch die Weitergabe von 
Informationen, die während einer Tätigkeit im Rahmen von Arbeitnehmervertretun
gen erlangt werden. Hieran wird deutlich, dass die berufliche Tätigkeit als solche, 
unabhängig von der speziellen Art der Tätigkeit oder der Frage der Vergütung, ge
schützt werden soll. Entscheidend ist die Tatsache, dass die hinweisgebende Person 
durch ihre berufliche Tätigkeit bedingt Zugang zu entsprechenden Informationen 
über Verstöße erhält.10

Praxisbeispiel Hinweisgebende Person ist mithin auch ein Praktikant, der im Rahmen seines 
Praktikums bei einem Baumarkt unentgeltlich Einräumarbeiten erledigt, hierbei den Diebstahl 
von Farbtöpfen für den eigenen Gebrauch durch einen Abteilungsleiter beobachtet und dies 
anschließend der internen Meldestelle meldet.

Nicht geschützt wird nach dem HinSchG hingegen die Meldung oder Offenlegung 
von Informationen über rein privates Fehlverhalten, von dem die hinweisgebende 
Person lediglich im beruflichen Zusammenhang erfährt und das keinen Bezug zur 
beruflichen Tätigkeit als solcher aufweist.11

Praxisbeispiel Die Reitlehrerin R bekommt nach Feierabend mit, wie ihr Kollege K noch auf dem 
Betriebsgelände mit jemandem am Telefon verabredet, am nächsten Wochenende nachts einen 
Schmuckladen im angrenzenden Ort auszunehmen.

Geltung soll diese Einschränkung auch insbesondere für die außerdienstliche Wohl
verhaltenspflicht von Beamten haben, die nicht dazu führt, dass die Meldung priva
ten Fehlverhaltens eines Beamten in den Anwendungsbereich des HinSchG fällt.12 

Für entsprechende private Verstöße sind somit gegebenenfalls weiterhin dienstrechtli
che Repressalien möglich.13

III.

7 BT-Drs. 20/3442, 56.
8 BT-Drs. 20/3442, 56.
9 BT-Drs. 20/3442, 56.

10 BT-Drs. 20/3442, 57.
11 BT-Drs. 20/3442, 57.
12 BT-Drs. 20/3442, 57.
13 Vgl. Beck OK BeamtenR Bund/Werres BeamtStG § 34 Rn. 13 ff. sowie Beck OK BeamtenR Bund/Werres 

BBG § 61 Rn. 12 ff.

§ 3  Persönlicher Anwendungsbereich des HinSchG
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des HinSchG setzt Art. 5 Abs. 3 HinSch-RL um, der sowohl eine mündliche als auch 
eine schriftliche Mitteilung genügen lässt (vgl. Art. 5 Abs. 3 RL (EU) 2019/1937). Im 
Gegensatz zur Offenlegung von Informationen über Verstöße umfasst die Meldung 
im Sinne des HinSchG jeweils die nichtöffentliche Unterrichtung einer Meldestelle. 
An eine Meldung werden hierbei, je nachdem, ob sie bei einer internen oder externen 
Meldestelle eingeht, unterschiedliche Anforderungen gestellt.

Interne Meldestellen
Interne Meldestellen sind gemäß § 12 Abs. 1 S. 1 HinSchG Stellen innerhalb von Un
ternehmen oder Behörden, die zur internen Abgabe von Meldungen von Beschäftig
ten eingerichtet und betrieben werden. Beschäftigte sind dabei nach § 3 Abs. 8 
HinSchG

n Arbeitnehmer,
n die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
n Beamte,
n Richter mit Ausnahme der ehrenamtlichen Richter,
n Soldaten,
n Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmer

ähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit 
Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,

n Menschen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder 
bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX beschäftigt sind.

Der Begriff des Beschäftigten umfasst somit weitere Personengruppen und beschränkt 
sich nicht nur auf Arbeitnehmer. Jedem einzelnen Beschäftigten ist dabei unter den 
nachfolgenden Voraussetzungen die Möglichkeit der Abgabe einer solchen internen 
Meldung bei einer internen Stelle zu ermöglichen.

Pflicht zur Einrichtung interner Meldestellen (§ 12 HinSchG)
Damit Beschäftigte die Möglichkeit der internen Meldungsabgabe haben, regelt § 12 
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 HinSchG, dass der Beschäftigungsgeber (→ § 3 
Rn. 27 ff.) eines Unternehmens mit jeweils in der Regel mindestens 50 Beschäftigten 
zur Einrichtung einer internen Meldestelle gesetzlich verpflichtet ist. Diese Pflicht 
wird mit einer korrespondierenden Begehung einer Ordnungswidrigkeit bei gegenläu
figem Verhalten abgesichert (§ 40 Abs. 2 Nr. 2 HinSchG, → § 9 Rn. 7).

Ist hingegen der Bund oder ein Land Beschäftigungsgeber, bestimmen die obers
ten Bundes- oder Landesbehörden diejenigen Organisationseinheiten in Gestalt von 
einzelnen oder mehreren Behörden, Verwaltungsstellen, Betrieben oder Gerichten, 
welche dann für die Einrichtung und den Betrieb der internen Meldestellen verant
wortlich sind. Durch diese Regelung kann in flexibler Weise je nach Verwaltungs- 
und Organisationsstruktur eine passende Lösung gefunden werden, die eine niedrig

B.

I.
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schwellige Erreichbarkeit einer internen Meldestelle gewährleistet, ohne ineffiziente 
und zu kleinteilige Strukturen zu schaffen.1

Für Gemeinden und Gemeindeverbände und solche Beschäftigungsgeber, die im Ei
gentum oder unter der Kontrolle von Gemeinden und Gemeindeverbänden stehen, 
gilt die entsprechende Pflicht zur Einrichtung und zum Betrieb interner Meldestellen 
nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts (§ 12 Abs. 1 S. 4 HinSchG). Dies folgt aus 
der Tatsache, dass Art. 84 Abs. 1 S. 7 GG ein Durchgriffsverbot für die unmittelbare 
Übertragung von Aufgaben durch den Bund statuiert. In Umsetzung des Art. 8 Abs. 9 
UAbs. 2 HinSch-RL kann im jeweiligen Landesrecht auch geregelt werden, dass Ge
meinden oder Gemeindeverbände mit weniger als 10.000 Einwohnern von der Pflicht 
zur Einrichtung interner Meldestellen ausgenommen werden.2

Feststellung der notwendigen Beschäftigtenzahl
Die Feststellung der regelmäßigen Beschäftigtenzahl erfolgt in Anlehnung an zwei 
BAG-Entscheidungen3 über eine rückläufige Betrachtung der bisherigen personellen 
Stärke und einer Einschätzung der zukünftigen Entwicklung. Es soll keine auf einen 
bestimmten Stichtag abstellende Betrachtung erfolgen.4

Ausnahme von mindestens regelmäßig 50 Beschäftigten
Eine Ausnahme zur Pflicht der Einrichtung einer internen Meldestelle ab regelmäßig 
50 Beschäftigten ergibt sich aus § 12 Abs. 3 HinSchG. Abweichend zu § 12 Abs. 2 
HinSchG besteht die Pflicht nach § 12 Abs. 1 HinSchG unabhängig von der Zahl der 
Beschäftigten für

n Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des § 2 Abs. 10 WpHG
(§ 12 Abs. 3 Nr. 1 HinSchG),

n Datenbereitstellungsdienste im Sinne des § 2 Abs. 40 WpHG
(§ 12 Abs. 3 Nr. 2 HinSchG),

n Börsenträger im Sinne des BörsG (§ 12 Abs. 3 Nr. 3 HinSchG),
n Institute im Sinne des § 1 Abs. 1b KWG und Institute im Sinne des § 2 Abs. 1 

WpIG (§ 12 Abs. 3 Nr. 4 HinSchG),
n Gegenparteien im Sinne des Art. 3 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2015/2365 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.11.2015 über die Transparenz 
von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Än
derung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 2015 L 337, 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2021/23 (ABl. 2021 L 22, 1) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung (§ 12 Abs. 3 Nr. 5 HinSchG),

n Kapitalverwaltungsgesellschaften gemäß § 17 Abs. 1 KAGB (§ 12 Abs. 3 Nr. 6 
HinSchG) sowie

1.

2.

1 BT-Drs. 20/3442, 77.
2 BT-Drs. 20/3442, 77.
3 BAG 31.1.1991 – 2 AZR 356/90, AP KSchG 1969 § 23 Nr. 11; BAG 24.1.2013 – 2 AZR 140/12, NZA 2013, 

726.
4 BT-Drs. 20/3442, 77.
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